Beschlussvorlage

Federfihrend:
Amt fiir Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2015/NK/521
offentlich
05.01.2015
Herr Jennerjahn
Herr J. Banek

Abwagung der Stellungnahmen der Trager offentlicher Belange zum Entwurf
der 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Neukalen

Behandlung

Termin

Beratungsfolge

Offentlich

08.01.2015 Stadtvertretung Neukalen

Beschlussvorschlag:
Die wahrend der 6ffentlichen Auslegung gemal § 3 Abs. 2 BauGB, der Tragerbeteiligung
gemal § 4 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Nachbargemeinden gemaf § 2 Abs. 2
BauGB eingegangenen Stellungnahmen werden gemaf Anlage 1 wie folgt abgewogen:

1. Ubersicht iiber die eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf

Lfd. Behorden/ Eingang Datum keine Anmerkungen
Nr. Nachbargemeinden Stellung- Stellung- Einwande |/ Abwiagung
nahmen nahmen erforderlich
Behorden/Verbdnde
1. Landkreis Mecklen- 21.10.2014 | 17.10.2014 X
burgische Seenplatte
2. Amt fir Raumordnung 04.11.2014 | 28.10.2014 X
und Landesplanung
3. Landesamt fir innere 25.09.2014 | 25.09.2014 X
Verwaltung M-V
4, Landesamt fir Gesundheit | 30.10.2014 | 28.10.2014 X
und Soziales M-V
5. Stralkenbauamt Glistrow 06.10.2014 | 01.10.2014 X
6. Landesamt fir zentrale 29.10.2014 | 29.10.2014 X
Aufgaben und Technik
der Polizei, Brand- und
Katastrophenschutz M-V
7. Bergamt Stralsund 30.10.2014 | 28.10.2014 X
8. e.on Hanse 24.09.2014 | 24.09.2014 X
9. Kabel Deutschland 24.10.2014 | 22.10.2014 X
10. DB Services Immobilien 21.10.2014 | 16.10.2014 X
GmbH
11. Landesanglerverband M-V | 08.10.2014 | 06.10.2014 X
12. GDMcom mbH (ehem. 10.10.2014 | 08.10.2014 X
Verbundnetz Gas AG)
13. Deutsche Telekom 16.10.2014 | 16.10.2014 X
14. Deutscher Wetterdienst 13.10.2014 | 09.10.2014 X
15. Staatliches Amt fir 03.11.2014 | 28.10.2014 X
Landwirtschaft u. Umwelt
16. Wasser- und 13.10.2014 | 10.10.2014 X
Bodenverband ,Obere
Peene”
17. Landesforst M-V 03.11.2014 | 28.10.2014 X
18. Landesamt fir Kultur und 17.10.2014 | 15.10.2014 X
Denkmalpflege
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19. Einzelhandelsverband 30.10.2014 | 23.10.2014
Nord e.V.
20. IHK Neubrandenburg 16.10.2014 | 15.10.2014
21. NABU 08.10.2014 | 07.10.2014 X
22. E.DIS AG 25.11.2014 | 12.11.2014 X
23. wzv 04.12.2014 | 03.12.2014
Nachbargemeinden
24. Stadt Dargun 30.10.2014 | 30.10.2014
25. Gemeinden Lelkendorf 30.10.2014 | 29.10.2014
und Alt Sthrkow
Biirger
26. Herr Schmidt 28.10.2014 | 26.10.2014 X

keine Stellungnahme wurde abgegeben von:

Die Stadt Neukalen geht davon aus, dass Belange nicht betroffen sind.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald LV M-V
Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund
Bundesamt fur Infrastruktur, Umweltschutz u. Dienstleistungen der Bundeswehr
Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern
Landesamt flr Umwelt, Naturschutz und Geologie

Landesjagdverband M-V

Betrieb flr Bau und Liegenschaften
Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben

BVVG Neubrandenburg
Grlne Liga M-V e.V.

Mecklenburg-Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH

Deutsche Bahn Frankfurt

Kirchenkreisverwaltung des Kirchenkreises Gustrow

BUND e.V.
Stadt Malchin

2. Abwagung

Die Abwagung der Stellungnahmen erfolgt nachfolgend in tabellarischer Form.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die
Bedenken und Anregungen erhoben haben von diesem Ergebnis in Kenntnis zu setzen.

Sach- und Rechtslage:

Die Stadtvertretung Neukalen hat am 28.08.2014 den Entwurf der 2. Anderung des

Flachennutzungsplanes gebilligt und zur Beteiligung der Behérden und der Offentlichkeit

bestimmt. Die Behdrden wurden mit Schreiben vom 22.09.2014 zur Stellungnahme

aufgefordert. Die Offentlichkeit wurde durch Auslegung vom 29.09.2014 bis 30.10.2014
beteiligt. Die durch die eingegangenen Stellungnahmen vorgebrachten 6ffentlichen und

privaten Belange wurden untereinander und gegeneinander gerecht abgewogen.

Finanzielle Auswirkungen:
Die Peenestadt Neukalen tragt die Kosten fiir die 2. Anderung des Flachennutzungsplanes.
Die Kosten wurden im Haushaltsplan 2014 unter der Haushaltsstelle 4/5.1.1.00.562550

eingestellt.

Anlagen:
Abwagungstabellen (Anlage 1)
Protokoll vom 28.11.2014
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Stellungnahme Nr. 1/1

Abwagung

Abstimmung

Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte
Der Landrat

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
Platanenstrafie 43, 17033 Neubrandenburg

Regionalstandort
Waren (Mdritz)
AmtSG
. Bauamt/ Kreisplanung
Amt Malchin am Kummerower See
o B Auskunft erteilt:
fir die Stadt Neukalen B Schike {

10
Postfach 11 51 E-Mail: cindy.schulz@lk-seenplatte.de -
Zimmer: 3.32
Telefon: 0395/ 57087-2453
17131 Malchin Fax: 03991/ 78-65965
Ihr Zeichen: Ihre Nachricht vom: Mein Zeichen: atum:
40 Je 22. September 2014 60-60.5-cs. 17. Oktober 2014

2. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Neukalen

hier:  Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte als Trager éffentlicher Belange
geman § 4 Abs. 2 BauGB

Die Stadtvertretung der Stadt Neukalen hat die Aufstellung der 2. Anderung des
Flachennutzungsplanes beschlossen.

Als ersten Verfahrensschritt flihrte die Stadt bereits die Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trégern offentlicher Belange gemaR § 4 Abs. 1 BauGB durch. Diese friihzeitige Behérdenbeteiligung
diente vorrangig der Festlegung von Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltpriifung (sog.
Scoping). Die beteiligten Behérden und sonstigen Tréager éffentlicher Belange sollen die Gemeinde
hierbei beraten.

Hierzu hat der Landkreis mit Datum vom 06. Mai 2014 eine Stellungnahme abgegeben, auf die ich
vom Grundsatz her verweise. Darin wurde insbesondere auf naturschutzrechtliche Belange
hingewiesen.

In der Sitzung der Stadtvertretung am 28. August 2014 wurde der Entwurf zu o. g.
Flachennutzungsplanénderung gebilligt und zur 6ffentlichen Auslegung bestimmt.

Mit Schreiben vom 22. September 2014 wurde der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hierzu im
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert.

Zu dem mir vorliegenden Entwurf 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Neukalen,

bestehend aus Teil A — Planzeichnung, Teil B — Text sowie der Begrindung nehme ich als Trager
offentlicher Belange wie folgt Stellung:

I. Allgemeines/ Grundsitzliches

1. Der Flachennutzungsplan der Stadt Neukalen ist seit Januar 2009 rechtswirksam. Dieser unterlag
bereits einer Anderung, welche den in Rede stehenden Bereich aber nicht betrifft.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 1/2

Abwagung

Abstimmung

2

Anlass fiir die beabsichtigte 2. Anderung des Flachennutzungsplanes ist die Anpassung an aktuelle
Entwicklungsziele im Bereich des Schafer-Teich-Platzes und urspriinglich auch im Bereich der alten
Ziegelei.

Die im Rahmen der friihzeitigen Behdrdenbeteiligung noch angestrebten Entwicklungsziele fiir den
Bereich der Alten Ziegelei werden zunichst aber nicht weiterverfolgt. Der Flachennutzungsplan der
Stadt Neukalen wird diesbezuglich zur gegebenen Zeit zusammen mit einem durchzufiihrenden
Aufstellungsverfahren fiir einen Bebauungsplan im Parallelverfahren geéndert.

Dem folge ich vom Grundsatz her.

Die vorliegende Anderungsplanung umfasst insofern nur noch eine Anderungsfliche. Diese umfasst
teilweise den Bereich, fir den die Stadt zurzeit ein Aufstellungsverfahren zur Satzung (iber den
Bebauungsplan Nr. 7 ,Beim alten Schlossgarten* durchfiihrt.

Mit diesem Bebauungsplan beabsichtigt die Stadt Neukalen planungsrechtliche Voraussetzungen fiir
die Entwicklung von Wohnbauflachen zu schaffen.

Die durch die o. g. Flachennutzungsplanénderung betroffenen Darstellungen des Sonstigen
Sondergebietes ‘Beherbergung/ Tourismus” und der Griinflachen mit der Zweckbestimmung
‘Kleingarten” im rechtswirksamen Flachennutzungsplan sollen daher in ein sonstiges Sondergebiet
"Hafen” sowie ein sonstiges Sondergebiet ‘Campingplatz/ Caravanstellplatz’, MaRnahmefiachen und
allgemeines Wohngebiet geandert werden.

2. Bauleitpldne sind den Zielen der Raumordnung anzupassen (Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4
BauGB).

Eine landesplanerische Stellungnahme vom 08. Mai 2014 liegt mir vor. .
Danach entspricht die vorliegende Anderungsplanung bezogen auf die aktuelle Anderungsflache den
Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und Landesplanung.

3. Dem Flachennutzungsplan ist gemaR § 5 Abs. 5 BauGB eine Begriindung mit den Angaben nach
§ 2a BauGB beizufligen.

In ihr sind entsprechend dem Stand des Verfahrens die Ziele, Zwecke und wesentlichen
Auswirkungen des Bauleitplanes darzulegen. In dem Umweltbericht sind nach Anlage 1 des BauGB
die auf Grund der Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB ermittelten und bewerteten Belange des
Umweltschutzes zu erértern.

Beziiglich der im Bauleitplanverfahren erforderlichen Umweltpriifung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird in
der vorliegenden Begriindung zum o. g. Anderungsverfahren des Flachennutzungsplanes der Stadt
Neukalen auf das Aufstellungsverfahren der Satzung tiber den Bebauungsplan Nr. 7 ,Beim alten
Schlossgarten” verwiesen. Der hierzu ausgearbeitete Umweltbericht ist der Begriindung zu o. g.
Flachennutzungsplandnderung beigefiigt.

Die Gemeinde nutzt damit die Moglichkeit der ,Abschichtung*“ nach § 2 Abs. 4 Satz 5 BauGB. Dieser
Vorgehensweise folge ich vom Grundsatz her.

Im Hinblick auf die Anderungen der im rechtswirksamen Flachennutzungsplan getroffenen
Darstellungen in ein SO "Hafen’, welche auRerhalb des genannten Bebauungsplangebietes liegen,
mache ich darauf aufmerksam, dass im Umweltbericht zu o. g. Fldchennutzungsplanénderung auch
zu diesen Anderungsabsichten Aussagen bezogen auf daraus resultierende Umweltauswirkungen zu
treffen sind.

In der vorliegenden Begriindung wird zwar vom Bestand ausgegangen, offensichtlich beabsichtigt die
Stadt aber auch eine Erweiterung des bestehenden Hafens.

Insofern hat diesbezliglich noch eine Auseinandersetzung hierzu zu erfolgen, welche in der
Begriindung darzulegen ist.
Auf Punkt Il.1. dieser Stellungnahme verweise ich an dieser Stelle weiter.

Der Satzungsbeschluss tber den B-Plan Nr.7 wurde am 28.08.2014 gefasst.

Zu 2.

Im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf hat die Raumordnungsbehdrde eine
weitere Stellungnahme abgegeben (Stellungnahme vom 28.10.2014). Die
Inhalte der 2.Anderung des Flachennutzungsplanes stehen den Zielen und
Grundsatzen der RO nicht entgegen.

Eine Erweiterung des bestehenden Hafens ist geplant; es sollen zusétzlich
Liegeplatze geschaffen werden.
In die Begrindung werden zusétzliche Aussagen mit tibernommen.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 1/3 Abwagung Abstimmgng
g ja nein | Enth.
Il. Bedenken, Anregungen und Hinweise
1. Aus naturschutzrechtlicher Sicht wird zu o. g. Flachennutzungsplanénderung wie folgt Stellung
genommen.
Gegen die Festsetzung der Flache als Allgemeines Wohngebiet sowie als Sondergebiete, die der
Erholung dienen (Campingplatz/Caravanstellplatz), bestehen grundsatzlich keine Einwinde.
Naturschutzrechtliche Belange wurden unter Anwendung der Abschichtungsregelung im Zu 1. SO Hafen
lémwgltbedricht Zld’ paralllel afufgestelgenf Satzungnﬂb:r deg Babauungsplan Nr. 7 abgehandelt. Im Die Stadt Neukalen plant eine Erweiterung des Wasserwanderrastplatzes
rgebnis dieser Umweltpriifung wurde festgestellt, dass die Umsetzung der Satzung iiber den el . = ;
Bebauungsplan Nr. 7 ,Beim alten Schlossgarten® keine erheblichen, nachteiligen Hafen. Es sollen zusatzliche Llegeplatze geSChaffen" werden durch eine
Umweltauswirkungen zur Folge hat. Somit bestehen keine Einwznde gegen die geplante zweiseitige Nutzung des vorhandenen Holzsteges fir das Anlegen von
Festsetzung. Booten. Geplant sind die Umgestaltung des Ufers und die Aushebung eines
kleinen Wasserbeckens. Zur Herstellung von Baurecht wird ein Geneh-
ppen s e stbuna dor Fiache als Sonatiges Sonderaablet Hafen" besistengrgeimvriy migungsverfahren nach § 6 Wasserverkehrs- und Hafensicherungsgesetz M-V
(WVHaSIG M-V) durchgefihrt.
L{m ein weitgres Hafenbeck_en herstell_en zu kénr:u.en, ist d{e Abbaggerung eine_r Flache erforderlich, Mit der Naturschutzvereinigung wurde Kontakt aufgenommen; am 28.11.2014
die laut Kartierung vor Ort ein gesetzlich geschiitztes Biotop darstellt. Um eine Ausnahme vom R . -
gesetzlichen Biotopschutz zu zulassen, war die Beteiligung der anerkannten fand dazu vor Ort eine Beratung statt (siehe beiliegendes Protokoll).
Naturschutzvereinigungen erforderlich. Im Ergebnis dieser Beteiligung wurde das Vorhaben von Im Ergebnis der Beratung vor Ort wurden Auﬂagen und Bedingungen
i Verband abgelehnt. .. . - . .
einem Terband abgelenn festgelegt, die im Rahmen der weiteren Planungen berticksichtigt werden.
Dufrch dihe Stadt Ne:kalsen ;lollte versct;cht werden, Kontakt mit der Naturschutzvereinigung Die Begr[]ndung zur 2_Anderung des Fléchennutzungsplanes wird um die
aufzunehmen, um die Sachlage vor Ort zu erértern. i A
Sollte die ablehnende Stellungnahme Bestand haben, ist die Ausweisung dieser Fliche als Aussagen zur geplanten Hafenerweiterung erganzt.
Sondergebiet Hafen nicht méglich; die Darstellung wére zuriickzunehmen.
2. Seitens der unteren Wasserbehérde wird darauf hingewiesen, dass die Trinkwasserversorgung Zu 2.
g;cédie Schmutzwasserentsorgung dem Wasserzweckverband Malchin/ Stavenhagen anzudienen Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen,
3. Denkmalpflegerische Belange von Baudenkmalen werden durch die o. g Zu 3.
Flachennutzungsplanénderung nicht berhrt. e Das Plangebiet liegt inne_rhalb Qes _ Bogendenkm als Altstadt; im
o I , Flachennutzungsplan erfolgte die nachrichtliche Ubernahme.
Bodendenkmale sind im o. g. Plangeltungsbereich jedoch bekannt. (siehe Anlage).
Dieses wurde in die Planzeichnung nachrichtlich Gbernommen.
Dariiber hinaus sollte im Bebauungsplan ein Hinweis aufgenommen werden, dass alle Der Hinweis wurde in den Bebauunasplan iibernommen
Verénderungen an Bau- oder/ und Bodendenkmal und in seiner Umgebung geméaR § 7 DSchG M-V gsp '
genehmigungspflichtig sind.
Mit Bedingungen, Auflagen und Hinweisen zur Sicherung der denkmalpflegerischen Belange ist zu Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
rechnen. Insbesondere muss vor Beginn jeglicher Erdarbeiten die fachgerechte Bergung und
Dokumentation der betroffenen Teile der Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten fiir diese
Mafnahmen tragt der Verursacher des Eingriffs (§ 6 Abs. 5 DSchG M-V).
Hinweise:
Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie beim Landesamt
fir Kultur und Denkmalpflege, Domhof 4/5, 19055 Schwerin (AufRenstelle Neustrelitz,
Ansprechpartner: Frau Schanz — Tel.: 0385/ 588 79 68 1).
3
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Stellungnahme Nr. 1/4

Abwéagung

Abstimmung

4

4. Aus immissionsschutz- und abfall-, bauordnungsrechtlicher und brandschutztechnischer Sicht
sowie von Seiten des Tiefbaus und des Gesundheitsamtes des Landkreises Mecklenburgische
Seenplatte gibt es zur 2. Anderung des Flachennutzungsplanes der Stadt Neukalen keine weiteren
Anregungen oder Hinweise.

Im Auftrag

e }@/Aﬁ

Cindy Schulz

SB Bauleitplanung Anlage

Kartenauszug - Geoportal
A © GeoBasis-DE/M-V 2011
Gemarkung: 133856 [ Neukdlen © Landkreis Mecklenburgische
MaRstab: ca.1: 2000

Datum: 16.10.2014

Stelle: Bauamt / Denkmale, Nutzer: Gréger

Diese Karte ist urheberrechtiich geschitzt, Vervieffaltigungen sind nur

auch von Teilen- gelten 2 8. Nachdruck, Folokopie, Mikroverfimung,
Digitalisierung, Scannen sowie Abzeichnung.

O 568877P 57573674

ja nein
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Stellungnahme Nr. 3/1

Abwagung

Landesamt fiir innere Verwaltung
Mecklenburg-Vorpommern

Amt fiir Geoinformation,
Vermessungs- und Katasterwesen

Landesamt flr innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 12 01 35, 19018 Schwerin

Amt Malchin ; ‘
bearbeitet von: Frank Tonagel

am Kummerower See Telefon: (0385) 588-56268

Am Markt 1 Fax: (0385) 588-48256255

D-17139 Malchin E-Mail: raumbezug@laiv-mv.de
Internet: http://www.lverma-mv.de
Az: 341 - TOEB201400784

Schwerin, den  25.09.2014

Festpunkte der amtlichen geodéatischen Grundlagennetze des Landes
Mecklenburg-Vorpommern
hier: F-Plan 2.Anderung ...der Stadt Neukalen

lhr Zeichen: .

Anlagen: Ubersichten der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Beschreibungen der im Planungsbereich vorhandenen Festpunkte
Merkblatt Uber die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden sich gesetzlich geschitzte Festpunkte
der amtlichen geodétischen Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern.

Die genaue Lage der Festpunkte entnehmen Sie bitte den Anlagen; die Festpunkte sind
dort farbig markiert. In der Ortlichkeit sind die Festpunkte durch entsprechende Vermes-
sungsmarken gekennzeichnet ("vermarkt"). Lagefestpunkte ("TP") haben zudem noch
im Umgebungsbereich bis zu 25 m wichtige unterirdische Festpunkte, tber die ich Sie
bei Bedarf gesondert informiere.

Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes liber das amtliche
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und
Vermessungsgesetz — GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBI. M-V S. 713)
gesetzlich geschutzt:

- Vermessungsmarken durfen nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verandert oder
entfernt werden.

- Zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Héhen- und Schwerefestpunktfeldes darf eine kreisformige Schutzflache von zwei

Vermitlung: (0385) 588 56966 Hausanschrift: LAV, Abteilung 3 Offung G Deutsche B
Telefax (0385) 58845256039 Liibecker Strate 269 Mo.-Do 9.00 - 15.30 Uhr Filiale Rostock

Internet www Iverma-mv.de 19059 Schwerin Fr. 9,00 - 12,00 Uhr IBAN DE79 1300 0000 0013 001561

BIC: MARKDEF 1130

Das Plangebiet der 2.Anderung umfasst die Flachen am Hafen und die im
Geltungsbereich des B-Planes Nr.7 ,Beim alten Schlossgarten” liegenden
Flachen; die gesetzlich geschitzten Festpunkte liegen auf3erhalb dieses
Gebietes.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

Abstimmung

ja

nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 3/2

Abwagung

Abstimmung

Metern Durchmesser weder {iberbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise
verandert werden. Um die mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken auch
zukunftig fir satellitengestitzte Messverfahren (z.B. GPS) nutzen zu knnen, sollten im
Umkreis von 30 m um die Vermessungsmarken Anpflanzungen von Biumen oder
hohen Strauchern vermieden werden.

- Der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken diirfen nicht gefihrdet werden, es sei denn, notwendige MaRnahmen
rechtfertigen eine Gefahrdung der Vermessungsmarken.

- Wer notwendige MaBnahmen treffen will, durch die geodatische Festpunkte gefahrdet
werden kénnen, hat dies unverziiglich dem Amt fiir Gecinformation, Vermessungs-
und Katasterwesen mitzuteilen.

Falls Festpunkte bereits jetzt durch das Bauvorhaben gefahrdet sind, ist rechtzeitig (ca.
4 Wochen vor Beginn der Baumafnahme) ein Antrag auf Verlegung des Festpunktes
beim Amt fur Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen zu stellen.

Ein Zuwiderhandeln gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen ist eine
QOrdnungswidrigkeit und kann mit einer GeldbuRe bis zu 5 000 Euro geahndet werden.
Ich behalte mir vor, ggf. Schadenersatzanspriiche geltend zu machen.

Bitte beachten Sie das beiliegende Merkblatt iiber die Bedeutung und Erhaltung der
Festpunkte.

Hinweis:

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise bzw. kreisfreien Stadte als zustandige
Vermessungs- und Katasterbehérden, da diese im Rahmen von Liegenschaftsvermes-
sungen das Aufnahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind ebenfalls zu schitzen.

Mit freundlichen GruRen
Im Auftrag

Frank Tonagel

Seite 2 von 2

Vermitiurg:  (0385) 569 56066 Hausanschrift LAV, Abteilung 3 Deutsche 3

Teletax (0365) 68848256039 Lubecker Strafse 289 Mo -Do. 9.00- 1530 Uhr Filiale Rostock

Internet  weunis erma-rmv e 19089 Schwerin Fr. 9.00- 12,00 Uhr IBAN: DE79 1300 0000 0013 001561
BIC: WARKDEF1130
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Stellungnahme Nr. 9/1

Abwagung

Abstimmung

y

Kabel Deutschland

Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH
Eckdrift 81 - 19061 Schwerin

Amt Malchim am Kummerower See
Postfach 1151
17131 Malchin

Kontakt: Alexander Lick

0385/59266-64 “

Telefon: ’w;”W
Fax: 0385/59266-69 s
E-Mail: Planung il de

Datum: 10/22/12014

Neukalen, Ortslage Neukalen, 2.Anderung des Flichennutzungsplanes,
Stellungnahme Nr.: S34609; Ihre Referenzen: 40 Je

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bedanken uns fir Ihr Schreiben vom 9/22/2014.

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens, deren Lage
aus den beiliegenden Bestandsplénen ersichtlich ist. Wir weisen darauf hin, dass unsere
Anlagen bei der Bauausfiihrung zu schiitzen bzw. zu sichern sind, nicht iberbaut und
vorhandene Uberdeckungen nicht verringert werden diirfen. Solite eine Umverlegung unserer
Telekommunikationsanlagen erforderlich werden, benétigen wir mindestens drei Monate vor
Baubeginn Ihren Auftrag, um eine Planung und Bauvorbereitung zu veranlassen sowie die
notwendigen Arbeiten durchfiihren zu kénnen.

Mit freundlichen GriiRen
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.

Anlagen
1 Lageplan/-plane, Kabelschutzanweisung

senat|

im  Bebauungsplan

Leitungsbestand wurde
hingewiesen; in die Begriindung zur 2.Anderung des Flachennutzungsplanes
werden ergénzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen
Anlagen der Versorgungstrager zu beachten sind.

Auf den vorhandenen

ja

nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 13/1

Abwagung

Abstimmung

Enth.

rn
sl = = ERLEBEN, WAS VERBINDET

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH
01059 Dresden

Amt Malchin am Kummerower See
Postfach 11 51

17131 Malchin

REFERENZEN A Z7- 40 Je
ANSPRECHPARTNER  231314-2014, PTI 23, PPB 7, Stefan Ollinger
TELEFONNUMMER 440 30 835378322
bATUM  16.10.2014
BETRIFFT 2. Anderung des Fléchennutzungsplanes der Stadt Neukalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom AG.

Wir werden zu gegebener Zeit zu den noch aus dem Flachennutzungsplan zu
entwickelnden Bebauungsplanen detaillierte Stellungnahmen abgeben.

In den Erlauterungsbericht zum Flachennutzungsplan ist ein Hinweis aufzunehmen,
dass bei der Aufstellung der Bebauungspléne in allen StraRen geeignete und
ausreichende Trassen fur die Unterbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen
werden.

Wir bitten Sie, uns nach Bekanntmachung des Planes eine Ausfertigung mit
Erléuterungsbericht zu tibersenden.

Mit freundlichen GriiRen

Anlagen
1 Kabelschutzanweisung
1 Ubersichtsplan

DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH

Hausanschrift: Technik Niederlassung Ost, Dresdner Str, 78. 01445 Radebeul | Besucheradresse: Am Rowaer Forst 1,17094 Burg Stargard
Postanschrift: 01059 Dresden

Telefon: Telefon +49 351 4740, Internet www.telokom.de

Konto. Postbank Saarbriicken (BLZ 590 100 66), Kto. Nr. 248 586 66, IBAN: DE1759 0100 6600 2485 8668, SWIFT-BIC: PBNKDE FF590
Aulsichtsrat: Dr. Thomas Knoli (\ 11 G d 9° Dr. Bruno Jac erborn | ), Albert Matheis, Carsten Maller
Handelsregister: Amtsgericht Borin HRB 14190, Sitz der Gesellschaft Bonn | UStIdNr. DF 814645262

3456 789000

ATVh-Bez.: [Kein aktiver Auftrag

*H Ubersichtsplan

ATVN-Nr: [ Kein aktiver Auftrag AsB |1

TINL |Ost VsB 3994A Sicht Lageplan
Bemerkung: Neukalen PTI Mecklenburg-Vorpommern Name | TINL NO, PTI 21 MaBstab | 1:3000

ONB  |Neukalen Datum [16.10.2014 Blatt |1

Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan
hingewiesen; in die Begrindung zur 2.Anderung des Fléchennutzungsplanes
werden ergénzend Aussagen mit aufgenommen, das_s die vorhandenen
Anlagen der Versorgungstrager zu beachten sind und_bel der Aufstellun:q dgr
Bebauungsplane in allen Stra3en geeignete und ausreichende Trassen fir die
Unterbringung der Telekommunikationslinien vorgesehen werden.

Eine Ausfertigung des Planes mit Erlauterungsbericht ist nach Abgchluss des
Verfahrens gesondert zu beantragen und gegen ein Entgeld erhaltlich.

ja nein

N/2013F011/doc/Tabellen Abwéagung Entwurf.doc




Stellungnahme Nr. 15/1

Abwagung

Abstimmung

Staatliches Amt
fiir Landwirtschaft und Umwelt
Mecklenburgische Seenplatte

StALU Mecklenburgische Seenplatte
Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg

Telefon: 0395 / 380 69106
Telefax: 0395 / 380 69160
E-Mail:Iris. Hantel@stalums.mv-regierung.de

Amt Malchin am Kumaig
Der Amtsvorsteher |2
fur die Peenestadt NéliKamnn
PF 1151

17131 Malchin

Bearbeitet von: Frau Hantel
Aktenzeichen: StALU MS 12 ¢ - 0201/
5121
Reg.-Nr.: 198 - 14
(bitte bei Schriftverkehr angeben)

Neubrandenburg, 28.10.2014

P —

2. Anderung des Fliachennutzungsplanes der Stadt Neukalen
lhr Zeichen: 40 Je

Sehr geehrte Damen und Herren,
nach Priufung der eingereichten Unterlagen nehme ich wie folgt Stellung:

1. Landwirtschaft und EU-Férderangelegenheiten sowie
integrierte landliche Entwicklung

Zum o. g. Vorhaben gibt es aus Sicht der Abteilungen Landwirtschaft und EU-Férder-
angelegenheiten sowie integrierte landliche Entwicklung keine Bedenken oder Hin-
weise.

2. Naturschutz, Wasser und Boden

Die Zustandigkeiten und Belange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden des
Staatlichen Amtes fur Landwirtschaft und Umwelt (StALU) Mecklenburgische Seen-
platte werden bei der vorgelegten 2. Anderung bei dem Sonstigen Sondergebiet SO-
Hafen berthrt.

Es bestehen meinerseits keine Einwande gegen eine Nutzung des Uferbereiches als
Hafen.

Ich weise jedoch darauf hin, dass fur die Sondergebiete SO¢, SOy und die sich std-
lich anschlieRBende Wohnbebauung WA nach dem bisherigen Kenntnisstand bei der
Auswertung der hydronumerischen Modellierung fiir den Hochwasserabfluss der Te-
terower Peene, eine Hochwassergefahrdung nicht ausgeschlossen werden kann. Der
Wasserstand, der sich bei einem hundertjahrigen Hochwasserabfluss (HQ100) ein-
stellen kann liegt bei 1,59 m 4. NHN und bei einem HQ200 stellt sich eine Héhe von

1,75 m 4. NHN ein.

Hausanschrift: Telefon: 0395/380-60

Staatliches Amt fiir Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte Telefax: 0395/380-69160

Neustrelitzer Str. 120, 17033 Neubrandenburg E-Mail: poststelle@stalums.mv-regierung.de

3. Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft

Aus Sicht der Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall und Kreislaufwirtschaft
gibt es zum o. g. Vorhaben keine Einwande.

Mit freundlichen Grien
In Vertretung
]
ek
Bodo Heise

Zu 2.

In den Plan und in der Begrindung sind Hinweise bzw. Vermerke zur
Hochwassergefédhrdung mit aufgenommen worden. In der Begrindung
werden die Wasserstande (HQ 100 und HQ 200) erganzt.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 18/1

Abwagung

Abstimmung

Landesamt fiir Kultur und
Denkmalpflege 7 %) :%‘
Mecklenburg-Vorpommern | |

— Archéologie und Denkmalpflege — -

— Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege =
Postfach 111252 19011 Schwerin

Ihr Schreiben: 22.09.2014

AMT MALCHIN am Kummerower See Ihr Zeichen: 40 Je
Der Amtsvorsteher

Bearbeitet von: Bauleitplanung

Telefan: 0385/5 88 79 - 311 Fr. Beuthling
L 0385/5 88 79 - 312 Fr. Bohnsack
0385/5 88 79 - 313 Hr. Gurny
“Mein Zelchen 01-1-DM/Neukalen, Stadt-02-02
(Bitte immer angeben!)

Postfach 1151
17131 Malchin

Flichennutzungsplan der Stadt Neukalen, hier: ’hﬁderung (i.Z. mit dem B-Plan Nr. 7 "Beim
alten Schlossgarten”), hier: Beteiligung der Behérden zum Entwurf mit Umweltbericht
Stellungnahme des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bereich des o. g. Vorhabens sind nach gegenwértigem Kenntnisstand Bodendenkmale
bekannt, die durch die geplanten MaRnahmen beriihrt werden. Detaillierte Angaben zum Umgang
mit diesen Denkmalen sind als Anlage dieser Stellungnahme zu entnehmen.

Erlauterungen:

Denkmale sind gemé&g § 2 (1) DSchG M-V Sachen, Mehrheiten von Sachen und Teile von Sachen, an
deren Erhaltung und Nutzung ein &ffentliches Interesse besteht, wenn die Sachen bedeutend fir die
Geschichte des Menschen, fiir Stadte und Siedlungen oder fir die Entwicklung der Arbeits- und
Wirtschaftsbedingungen sind und fir die Erhaltung und Nutzung kiinstlerische, wissenschaftliche,
geschichtliche, volkskundliche oder stadtebauliche Griinde vorliegen [§ 2 (1) DSchG M-V]. Gem. § 1 (3)
sind daher bei 6ffentlichen Planungen und MaBnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der
Denkmalpflege zu beriicksichtigen.

Diese Stellungnahme erfolgt in Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der Fachbehorden fiir
Bodendenkmale bzw. Denkmalpflege und als Trager ffentlicher Belange [§ 4 (2) Pkt. 6 DSchG M-V].

Mit freundlichen GruRen nachrichtlich an:
Im Auftrag Untere Denkmalschutzbehérde, MSE

gez. Dr. Klaus Winands
Landeskonservator 1 Anlage

Das Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gultig.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 18/2

Abstimmung

Anlage (Bodendenkmale)

Zum Schreiben vom: 15.10.2014  zum Az: 01-1-DM/Neukalen, Stadt-02-02

Betr.: Flachennutzungsplan der Stadt Neukalen, hier: 2. Anderung (i.Z. mit dem B-Plan Nr. 7 "Beim
alten Schlossgarten"), hier: Beteiligung der Behérden zum Entwurf mit Umweltbericht
weitere Auskiinfte erteilt: Frau Schanz, 0385/58879-681

Das o. g. Vorhaben beriihrt Bodendenkmale (vgl. beiliegende Karte). Fur das Vorhaben ist deshalb
eine Genehmigung nach § 7 DSchG M-V erforderlich.

Erfordern die geplanten MaRnahmen eine Genehmigung der Unteren Denkmalschutzbehérde
gemaR § 7 (1) DSchG M-V, so kann diese nur befurwortet werden, wenn die unten aufgefiihrten
Nebenbestimmungen gemaR § 7 (5) DSchG M-V in die Genehmigung aufgenommen werden.

Erfordern die vorgesehenen MaRnahmen eine Planfeststellung, Genehmigung, Erlaubnis,
Bewilligung oder Zulassung nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem DSchG M-V, so
kann das gemaR § 7 (6) DSchG M-V erforderliche Einvernehmen dazu nur hergestellt werden,
wenn die unten aufgefiihrten Nebenbestimmungen gemaR § 7 (5) DSchG M-V entsprechend
aufgenommen werden.

Nebenbestimmungen:

Im Gebiet des o. g. Vorhabens sind Bodendenkmale bekannt (vgl. beiliegende Karte). Die
Genehmigung ist an die Einhaltung folgender Bedingungen gebunden:

Vor Beginn jeglicher Erdarbeiten muss die fachgerechte Bergung und Dokumentation der mit
der Farbe Blau gekennzeichneten Bodendenkmale sichergestellt werden. Die Kosten fiir diese
MaBnahmen trégt der Verursacher des Eingriffs [§ 6 (5) DSchG M-V]. Uber die in Aussicht
genommenen MalBnahmen zur Bergung und Dokumentation des Bodendenkmals ist das
Landesamt fiir Kultur und Denkmalpflege rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten zu unterrichten.

Hinweise:
Eine Beratung zur Bergung und Dokumentation von Bodendenkmalen erhalten Sie bei der

zustandigen Unteren Denkmalschutzbehdrde bzw. beim Landesamt fur Kultur und Denkmalpflege,
Dombhof 4/5, 19055 Schwerin.

O N e e

Das Plangebiet liegt innerhalb des Bodendenkmals Altstadt; im
Flachennutzungsplan erfolgte die nachrichtliche Ubernahme.

Die Nebenbestimmungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen.

ja nein

Enth.

N/2013F011/doc/Tabellen Abwégung Entwurf.doc

11




Stellungnahme Nr. 21

Abwagung

Abstimmung

NABU - Wi Str. 146 F19053 Schwerin

Amt Malchin am Kummerower See
Bau- und Liegenschaften

Herrn Jennerjahn

Postfach 11 51

17131 Malchin

2. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt Neukalen
Ihr Zeichen: 4o Je

Ihr Schreiben vom 22.09.2014

hier: Stellungnahme

Sehr geehrter Herr Jennerjahn,

vielen Dank fir die Beteiligung des NABU Mecklenburg-Vorpommern im o. g.
Verfahren.

Im Namen und im Auftrag des NABU Landesverbandes nehme ich wie folgt
Stellung:

Bei Einhaltung der artenschutzrechtlichen Bestimmungen bestehen von Seiten des
NABU gegeniiber dem Vorhaben keine Bedenken. Sollten im Zuge der
Baumalfinahmen Gehélze beseitigt werden, hat dies nach BNatSchG im Zeitraum
Oktober bis Februar zu erfolgen. Die Gehdlze sind vorher auf Vorkommen
geschitzter Tierarten (insbesondere Kafer und Fledermause) zu untersuchen.

Mit freundlichen GrifRen

74

Gunter Panner

LA

Zweiter Vorstandsvorsitzender

ho=

NABU

Ortsgruppe Neubrandenburg

Gunter Panner
Zweiter Vorstandsvorsitzender

Neubrandenburg, 07. Oktober 2014

NABU Mecklenburg-Vorpommern
Wismarsche StralRe 146

19053 Schwerin

Tel. +49 (0385)59 38 98 0

Fax +49 (0385)59 38 98 29
lgs@NABU-MV.de
www.NABU-MV.de

Geschiftskonto

GLS Bank Bochum

BLZ 430609 67

Konto 2045 381 600

IBAN DE98 4306 0967 2045 3816 00
BIC GENODEM1GLS

USt-IdNr. DE 166961701

Spendenkonto

GLS Bank Bochum

BLZ 430609 67

Konto 2045 381 601

IBAN DE98 4306 0967 2045 3816 01
BIC GENODEM1GLS

Der NABU ist ein staatlich anerkannter
Naturschutzverband (nach § 63 BNatSchG)
und Partner von Birdlife International.
Spenden und Beitrége sind steuerlich
absetzbar. Erbschaften und Verméachtnisse
an den NABU sind steuerbefreit.
Vereinsregister VR 13 AG Rostock

Im Rahmen des B-Planverfahrens Nr.7 ,Beim alten Schlossgarten” wurden die
Auswirkungen auf die geschiitzten Arten geprift und Festsetzungen in die
Satzung mit aufgenommen, in die Begriindung zur 2.Anderung des Flachen-
nutzungsplanes wurden entsprechende Ausfihrungen mit ibernommen.

Die artenschutzrechtlichen Belange werden bei der Umsetzung von Vorhaben
im Plangebiet beachtet.

Anmerkung:

Die Stadt Neukalen plant eine Erweiterung des Wasserwanderrastplatzes
Hafen. Es sollen zusétzliche Liegeplatze geschaffen werden durch eine
zweiseitige Nutzung des vorhandenen Holzsteges fir das Anlegen von
Booten. Geplant sind die Umgestaltung des Ufers und die Aushebung eines
kleinen Wasserbeckens. Zur Herstellung von Baurecht wird ein Geneh-
migungsverfahren nach 8§ 6 Wasserverkehrs- und Hafensicherungsgesetz M-V
(WVHaSIG M-V) durchgefuhrt. Am 28.11.2014 fand zum Vorhaben vor Ort
eine Beratung mit den Behdrden und dem BUND statt. Im Ergebnis der
Beratung wurden Auflagen und Bedingungen festgelegt, die im Rahmen der
weiteren Planungen bericksichtigt werden.

ja nein

Enth.
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Abwagung

Abstimmung

Stellungnahme Nr. 22
— ]

1S

EDIS AG - Langewahler Strafe 60 - 15517 Fiirstenwalde/Spree

AMT MALCHIN am Kummerower See
Am Markt 1
17139 Malchin

Malchin, 12. November 2014

2. Anderung des Flichennutzungsplanes der Stadt
Neukalen
Bestandsplan-Auskunft-Nr.: Mal-0771-2014

Vorhaben:

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir beziehen uns auf lhr Schreiben vom 22.09.2014 und teilen Ihnen mit:

Im Bereich des 0.g. Vorhabens befinden sich:
Gas-Verteilungsanlagen: HD- und ND-Gasleitungen
Elt-Verteilungsanlagen : 0,4-kV- Kabel der E.DIS AG.

Als Anlage erhalten Sie die Bestandsplane mit unseren eingezeichneten Vertei-
lungsanlagen. Bitte iiberpriifen Sie die beigefiigten Bestandspline gemif} Tabelle
im Formular ,,Bestandsplan-Auskunft auf Vollstandigkeit und beachten Sie die
Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Niihe von Verteilungsanlagen
der E.DIS AG. Die Hinweise sind Bestandteil dieser Bestandsplan-Auskunft. Eine
Kopie der als Anlage beiliegenden ,,Bestandsplan-Auskunft senden Sie uns bitte
unterzeichnet als Empfangsbestitigung zu.

Die Bestandsplan-Auskunft beschrinkt sich auf das in der Anfrage angegebene
Baufeld. Bei dariiber hinausgehenden Vorhaben und Planungen ist eine erneute

Bestandsplan-Auskunft erforderlich.

Aus Sicht unseres Unternchmens gibt es grundsitzlich keine Einwande gegen Thren
vorhabenbezogenen Flachennutzungsplan.

1/10

E.DIS AG

Regionalbereich
Mecklenburg-Vorpommern
Betrieb Verteilnetze
Miiritz-Oderhaff
Stavenhagener Strafte 42 a
17139 Malchin
www.e-dis.de

Postanschrift

Malchin

Stavenhagener Strafle 42 a
17139 Malchin

Birgit Zinn
T 03994 2097-3941
T 03994 2097-3930
birgit.zinn
@e-dis.de

Unser Zeichen NR-M-M

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Dr. Thomas Kénig

Vorstand:

Bernd Dubberstein
(Vorsitzender)
Manfred Paasch
Dr. Andreas Reichel

Sitz: Furstenwalde/Spree
Amtsgericht Frankfurt (Oder)

HRB 7488

St.Nr. 063/100/00076

Ust.ld. DE 812/729/567
Glaubiger-ld. DE972ZZ00000121510

Commerzbank AG
Fiirstenwalde/Spree

Konto 6 507 115

BLZ 170 400 00

IBAN DE52 1704 0000 0650 7115 00
BIC COBADEFFXXX

Deutsche Bank AG
Firstenwalde/Spree

Konto 2 545 515

BLZ 120 700 00

IBAN DE75 1207 0000 0254 5515 00
BIC DEUTDEBB160

Auf den vorhandenen Leitungsbestand wurde im Bebauungsplan
hingewiesen; in die Begriindung zur 2.Anderung des Flachennutzungsplanes
werden ergénzend Aussagen mit aufgenommen, dass die vorhandenen
Anlagen der Versorgungstrager zu beachten sind.

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr. 22

Abstimmung

.dis

Diese Unterlagen dienen als Information und nicht als Grundlage zum Durchfiih-
ren von Bauarbeiten. Zu konkreten Vorhaben setzen Sie sich bitte mindestens

14 Tage vor Baubeginn mit uns in Verbindung. Wir werden lhnen die erforderli-
chen Unterlagen zum Anlagenbestand zusenden.

Wir bitten Sie, unseren Anlagenbestand bei Ihrer vorhabenkonkreten Planung zu
beriicksichtigen.

Vor Beginn von Arbeiten ist eine Vororteinweisung erforderlich. Bitte stimmen Sie
sich bis 14 Tage vor Baubeginn mit uns ab. Fiir die Einweisung vor Ort wird das
Formblatt der E.DIS AG ,,Einweisung™ verwendet.

Wir iibergeben Ihnen folgende Richtlinien und Hinweise zu Arbeiten in der Nihe
und zum Schutz von Verteilungsanlagen:
- ..Hinweise und Richtlinien zu Arbeiten in der Nihe von Kabelanlagen der
E.DIS AG*
-, Hinweise und Richtlinien zu Baumpflanzungen in der Ndhe von Vertei-
lungsanlagen der E.DIS AG*
- ,Hinweise und wichtige Richtlinien zum Schutz erdverlegter Gasleitungen
der E.DIS AG “
-, Hinweise zum Verhalten bei Beschadigungen an Gasverteilungsanlagen
der E.DIS AG™
Fiir Riickfragen stehen lhnen in unserem Regionalbereich unsere Mitarbeiter gern

zur Verfiigung.

Ansprechpartner sind fiir:

Stromversorgungsanlagen : Herr Bafl Telefon 03994/2097-3912,
Gasversorgungsanlagen  : Herr Thurm Telefon 03994/2097-3970,

Mit freundlichen Griillen

E.DIS AG

i ¥

PR

ok & 2
i.A. Andreas %{5 i.A. Andreas Thurm

Anlagen
Bestandsplidne

Bestandsplan-Auskunft
Richtlinien

ja nein

Enth.
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Stellungnahme Nr.26 (Burger) Abwagung Abstimmung
‘ ja nein | Enth.
/V.zx,a((a(ou 26, AO. JO/‘/‘
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)OngmaJ an /fl/ o -
AFa54 WMo laley lam 24, Okt, 20 g
Verteller | AV [
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AF13 5 Malch:s
8&‘1\' [/Ahsfd:‘"\c’l’i = T(&Cl.(‘b; [1[4'*2(_‘ L(./‘?\S/@/([? 4
[7/,% e Mo uuw el (@A L“"‘: . . . . . ..
- ?“ . e % { . Das Grundstiick WallstralRe 31 liegt nicht im Geltungsbereich der 2. Anderung
hierwi + evhele {,'v._70mc1/2. e dew FRachen - des Flachennutzungsplanes.
hutFd uuwQ = ? AW e b(;\/\—x (Z()‘(\« &"L- »’(C’&S JQ“K{(H‘ .
g 0 e * -y é(. ) Allgemeine Anmerkungen:
ﬂu,f Guwel olessen | gla ok wwerterhi mene Der Flachennutzungsplan ist Ziel und Leitplan der Gemeinde, in dem die Art
S —— ‘%M}Oa‘ﬂg& f“’\r olie Fereu cuchm»\a} der Bodennutzung in den Grundziigen dargestellt wird. Im wirksamen
R Flachennutzungsplan der Stadt Neukalen sind die sidlich des Schéafer-
et F i Teichplatzes und 0Ostlich der HafenstralBe liegenden Flachen als
. 4 ~Wohnbauflachen* dargestellt und der Altstadtbereich Ostlich der Hafenstral3e
Jew bHe L gkk(@?b&u} 2w /{,;Vm/f (}}L"‘w/la(f/«g als ,Besonderes Wohngebiet".
o s sl Mol - _ Ay ,‘J - Der Flachennutzungsplan besitzt keine eigene Rechtswirkung gegeniber
o Tk lig Ha“q“ e, = O{P“"('(“‘ b Biirgern. Verbindlich und rechtswirksam gegeniiber Biirgern ist der
%»‘ch_#ﬁc”iwé Bebauungsplan, der aus dem Flachennutzungsplan zu entwickeln ist. Die
Stadt Neukalen hat den B-Plan Nr.7 ,Beim alten Schlossgarten* aufgestellt
Tot fxha€¥e wav sephdgiche Shate (o, und mit dem Bebauungsplan ihre Planungsziele konkret vorgegeben.
Langfristig sollen die Garagen und Nebengebdude an der Hafenstral3e
2 . CuiB beseitigt werden, um entlang der HafenstraRe eine Offentliche Grunflache
bot fad- e/ _ g ot _
anzulegen und diesen Bereich stadtebaulich aufzuwerten.
N/2013F011/doc/Tabellen Abwagung Entwurf.doc 15










	Vorlage
	Anlage  1 Tabellen_Abwägung Entwurf 5 01 2015
	Anlage  2 Protokoll 28.11.2014

